
Rentenversicherung
Verbesserung der „Mütterrenten“: Die Kinderer
ziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder ist für 
die erziehenden Mütter und Väter verlängert wor
den. Das gilt für Rentnerinnen und Rentner, die be
reits eine Rente beziehen, aber auch für Neurent
nerinnen und Neurentner.

Dem erziehenden Elternteil wird für die Erzie
hung von vor 1992 geborenen Kindern nach dem 
Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabi
lisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RVLeistungsverbesserungs und Stabilisierungs
gesetz) ein weiteres halbes Kindererziehungsjahr  
in der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt 
(„Mütterrente II“). Konkret erhöht sich die jeweili
ge Rente zum 1. Januar 2019 um die Hälfte des ak
tuellen Rentenwertes, also um 16,01 Euro. Dieser 
Wert ist brutto, das heißt ohne Berücksichtigung 
der Krankenversicherungsbeiträge. Unberücksich
tigt bleiben bei dieser Betrachtung auch Anrech

nungsvorschriften beispielsweise bei Hinterbliebe
nenleistungen, die individuell zu einer geringeren 
Erhöhung führen können.

Darüber hinaus ist ein besonderes Antragsrecht 
geschaffen worden für die Eltern, die seit 1. Juli 
2014 keinen Zuschlag an persönlichen Entgelt
punkten wegen Kindererziehung bekommen oder 
mit der jetzigen Ausweitung der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten keinen Zuschlag an per
sönlichen Entgeltpunkten erhalten, weil pauschal 
auf die Erziehung in einem bestimmten Kalender
monat (Kindererziehung im zwölften beziehungs
weise 24. Kalendermonat) abgestellt wird. Betrof
fen sind zum Beispiel Eltern, die ein Kind adoptiert 
haben oder die aus dem Ausland zurückkehren. 
Deren Zuschlag beträgt je Kalendermonat der Er
ziehung 0,0833 persönliche Entgeltpunkte be
grenzt auf maximal bis zum 30. Kalendermonat 
nach Ablauf des Monats der Geburt und wird ab 
dem 1. Januar 2019 gewährt.

Jürgen Landgrebe

Änderungen im Sozialrecht 2019
Auf Basis des Koalitionsvertrages sind seit der Regierungsbildung viele Änderungen  
im Sozialrecht auf den Weg gebracht worden. Welche Besonderheiten gelten für  
die landwirtschaftliche Sozialversicherung und welche Vorhaben sind in 2019 noch zu 
erwarten?
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Bessere Absicherung bei Erwerbsminderung: Ab 
2019 werden Personen besser abgesichert, die in 
jüngeren Jahren erwerbsgemindert sind. Die bishe
rige Zurechnungszeit bis zum vollendeten 62. Le
bensjahr und drei Monaten wird für zukünftige 
Rentnerinnen und Rentner schrittweise zwischen 
2019 bis 2031 auf 67 Jahre verlängert. Bei einem 
Beginn der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2019 
endet die Zurechnungszeit mit 65 Jahren und acht 
Monaten. Dadurch steigt für Erwerbsminderungs
rentner unmittelbar deren Rentenanspruch spürbar. 
Aber Achtung: Dies gilt nur für Neurentner. Bishe
rige Rentner mit einer Erwerbsminderungsrente er
halten keine verlängerten Zurechnungszeiten.
Rentenanpassung: Zum 1. Juli 2019 ist voraus
sichtlich wieder mit einer deutlichen Rentenanpas
sung von über drei Prozent zu rechnen. In dem von 
der Bundesregierung Ende November 2018 be
schlossenen Rentenversicherungsbericht geht sie von 
einer Rentenanpassung von 3,18 Prozent (West) 
und 3,91 Prozent (Ost) aus. Diese Zahlen sind zum 
Zeitpunkt der Berechnungen noch Schätzungen auf 
Basis der Zahlen der Deutschen Rentenversiche
rung. Sie sind trotzdem belastbare Hinweise für die 
ungefähre Höhe der Rentenanpassung 2019. Die 
genaue Festlegung erfolgt im Frühjahr 2019 nach 
Vorliegen der Lohnentwicklung 2018. Für einen 
Durchschnittsrentner mit der sogenannten Stan
dardrente von aktuell circa 1.440 Euro wird die Ren
tenanpassung für eine circa 46 Euro höhere Rente 
monatlich sorgen (jeweils Bruttobeträge ohne Be
rücksichtigung der Krankenversicherungsbeiträge).
Anhebung der Altersgrenzen – Rente mit 67: 
Im Zuge der schrittweisen Anhebung des Renten
eintrittsalters in der gesetzlichen Rentenversiche
rung („Rente mit 67“) steigen die Altersgrenzen um 
einen weiteren Monat. Versicherte, die 1954 gebo
ren sind und für die keine Vertrauensschutzrege
lungen gelten, erreichen die Regelaltersgrenze mit 
65 Jahren und acht Monaten.
Beitragssatz und Mindestbeitrag: Beitragssatz 
und Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben unver
ändert bei 18,6 Prozent und 83,70 Euro monatlich.

Kranken- und Pflegeversicherung
Beitragssatz: Während der Beitrag mit 14,6 Pro
zent gleich geblieben ist, hat das Bundesgesundheits
ministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrags
satz mit 0,9 Prozent um 0,1 Prozentpunkte niedri
ger als im Vorjahr festgesetzt. Individuell führt das 

aber nicht zwingend zu einem höheren oder niedri
geren Beitrag für die Versicherten, da der jeweilige 
Zusatzbeitragssatz von ihrer Krankenkasse festge
legt wird.
Paritätische Beitragsfinanzierung: Wesentlicher als 
die geringfügige Absenkung des Zusatzbeitragssat
zes ist die seit dem 1. Januar 2019 geltende paritä
tische F inanzierung des Zusatzbeitrags zur Kran
kenversicherung. Das heißt: Der Zusatzbeitrag wird 
zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer und Arbeit
geberseite getragen und die Beschäftigten werden 
spürbar entlastet. Die Spanne der Zusatzbeitrags
sätze der Krankenkassen liegt zwischen 0,2 Prozent 
und 1,7 Prozent. Berücksichtigt werden muss dabei 
aber, dass nicht alle Krankenkassen für alle Versi
cherten geöffnet sind. Eine gute Übersicht zu den 
Zusatzbeiträgen hat der GKVSpitzenverband in 
seinem Internetangebot veröffentlicht (www.gkv-
spitzenverband.de/krankenkassenliste.pdf).

Die paritätische F inanzierung des Zusatzbeitrags 
gilt auch für die Beiträge aus Renten. Rentner und 
Rentenversicherungsträger zahlen jeweils den hal
ben Zusatzbeitrag. Diese Entlastung ist auch für die 
Bezieher einer Rente aus der Alterssicherung nach
vollzogen worden, indem nur der halbe Beitrags
satz erhoben wird. Damit werden die Bezieher von 
Renten der landwirtschaftlichen Alterskasse gleich 
behandelt, unabhängig davon, ob sie in der land
wirtschaftlichen Krankenkasse oder einer anderen 
gesetzlichen Krankenkasse versichert sind.

Die Mütterrente wird deutlich ausgeweitet. Erziehungs-
zeiten für vor 1992 geborene Kinder werden stärker 
angerechnet.
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Beitragsbemessung bei Selbstständigen: Frei
willig versicherte Kleinselbstständige werden durch 
eine deutliche Reduzierung der Mindestbemes
sungsgrundlage für ihren Krankenkassenbeitrag 
entlastet. Damit wird der Mindestbeitrag für die 
Krankenversicherung von den Selbstständigen mehr 
als halbiert. Er beträgt nur noch rund 160 Euro im 
Monat. Auch die Belastung mit Pflegeversicherungs
beiträgen sinkt entsprechend.
Beitragssatz Pflegeversicherung: Der Pflegever
sicherungsbeitrag steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 
3,05 Prozent beziehungsweise 3,3 Prozent für Kin
derlose. Dies war nötig, um die Leistungsverbesse
rungen der letzten Jahre finanzieren zu können.

Pflege
Mehr Personal in der vollstationären Alten-
pflege: Es sind die Voraussetzungen für 13.000 zu
sätzliche Stellen in der Altenpflege geschaffen wor
den, die allein von den Krankenkassen ohne 
 finanzielle Beteiligung der Pflegebedürftigen finan
ziert werden. Das soll die vorhandenen Pflegekräf
te entlasten und eine bessere Versorgung ermögli
chen. Ergänzend werden die Tarifsteigerungen für 
die Pflegekräfte im Krankenhaus vollständig von den 
Kostenträgern und nicht mehr von den Kranken
häusern refinanziert.
Verbesserungen für pflegende Angehörige: Pfle
gende Angehörige erhalten leichter Zugang zu sta
tionären medizinischen Rehabilitationsleistungen. 
Wenn die pflegebedürftige Person gleichzeitig in 
der RehaEinrichtung betreut werden kann, über
nehmen die Krankenkassen die Kosten. Andernfalls 
müssen Kranken und Pflegekasse die Betreuung 
organisieren.
Erleichterungen bei Krankentransporten: Für 
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 3 und Menschen mit 
Behinderungen werden Taxifahrten zu einer ambu
lanten Behandlung einfacher. Sie gelten mit der 
ärztlichen Verordnung als genehmigt.

Arbeitsmarkt
Beitrag Arbeitslosenversicherung: Der Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung sinkt ab 2019 von 
drei Prozent auf 2,6 Prozent. Diese Absenkung ist 
gesetzlich geregelt und gilt dauerhaft. Zusätzlich 
gilt bis Ende 2022 eine befristete weitere Senkung 
des Beitrags auf 2,5 Prozent. Die Senkung führt zu 
einer Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Mittelbar steigen dadurch auch das Arbeitslosen
geld und weitere Leistungen der Arbeitslosenver

sicherung, da sich die Sozialversicherungspauschale 
von 21 Prozent auf 20 Prozent reduziert.
Mindestlohn: Der Mindestlohn steigt ab 2019 
von 8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Stunde. Bereits 
festgelegt ist eine weitere Steigerung ab 2020 auf 
9,35 Euro. In der Land- und Forstwirtschaft sowie 
im Gartenbau gilt ab 2019 grundsätzlich auch der 
gesetzliche Mindestlohn.
Kurzfristige Beschäftigungen: Die bisher befris
tet geltenden höheren Zeitgrenzen für eine sozial
versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung von 
drei Monaten beziehungsweise 70 Arbeitstagen 
sind entfristet worden. Ohne diese Entfristung hätte 
jetzt wieder die Grenze von zwei Monaten bezie
hungsweise 50 Arbeitstagen gegolten. Das ist eine 
deutliche Verbesserung insbesondere für landwirt
schaftliche Sonderkulturbetriebe, die auf Saisonar
beitskräfte angewiesen sind.
Verbesserungen für Langzeitarbeitslose: Die Teil
habechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allge
meinen und sozialen Arbeitsmarkt sind verbessert 
worden. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit der 
betroffenen Menschen durch intensive Betreuung, 
individuelle Beratung und wirksame Förderung zu 
verbessern. Zudem soll ihnen soziale Teilhabe er
möglicht werden, indem ihnen mehr konkrete Be
schäftigungsoptionen auf dem allgemeinen und so
zialen Arbeitsmarkt angeboten werden.

Konkret können Arbeitgeber über die neuen Re
gelinstrumente mit Lohnkostenzuschüssen geför
dert werden, wenn sie sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse mit langzeitarbeitslosen Men

Der gesetzliche Mindestlohn gilt nun auch grundsätzlich 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau.
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schen abschließen. Die geförderten Beschäftigten 
erhalten eine ganzheitliche beschäftigungsbeglei
tende Betreuung, um das Arbeitsverhältnis zu sta
bilisieren und einen Übergang in ungeförderte Be
schäftigung zu unterstützen.
Neue Regelbedarfsstufen in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende: Ab dem 1. Januar 2019 gel
ten neue Regelbedarfe (s. Tabelle 1) in der Grund
sicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch und in der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. Grundlage für die 
Fortschreibung sind zwei Komponenten: die Preis
entwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und 
Dienstleistungen sowie die Entwicklung der Netto
löhne und -gehälter je beschäftigtem Arbeitnehmer 
nach den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun
gen. Die Anhebung beträgt rund 1,8 Prozent.
Insolvenzgeld: Der Umlagesatz für das Insolvenz
geld wird für das Kalenderjahr 2019 abweichend 
vom gesetzlich vorgesehenen Umlagesatz von 0,15 
Prozent wie im Vorjahr auf nur noch 0,06 Prozent 
abgesenkt. Hintergrund sind die aktuelle Rücklage 
und die positive konjunkturelle Lage.

Arbeitsrecht
Verbesserung des Teilzeitrechts: Wesentliches 
Element ist der Anspruch auf eine zeitlich begrenz
te Teilzeitarbeit, die sogenannte Brückenteilzeit. 
Damit können Beschäftigte für einen vereinbarten 
Zeitraum zwischen einem Jahr und fünf Jahren ihre 
Arbeitszeit verringern und anschließend wieder zur 
ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren. Achtung: 
Der neue Teilzeitanspruch gilt nur in Betrieben mit 
in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmern und mit 
der Einschränkung, nach der nur einem pro 15 Be
schäftigten Brückenteilzeit gewährt werden muss. 
Erst bei Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten 
gilt der Anspruch auf die Brückenteilzeit uneinge
schränkt.
Verbesserung bei den Kündigungsfristen: Auf
grund einer Rechtsprechung des Europäischen Ge
richtshof aus 2010 ist ab Januar 2019 die bisherige 
Anrechnungsgrenze für die Berechnung der vom 
Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfrist gestri
chen worden. Jetzt ist von den Arbeitgebern die ge
samte Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeit
nehmers zu berücksichtigen. Bisher blieben die vor 
Vollendung des 25. Lebensjahrs liegenden Beschäf
tigungszeiten des Arbeitnehmers bei der Berech
nung der Kündigungsfrist unberücksichtigt.

Familienleistungen
Kindergeld und -freibetrag: Das Kindergeld wird 
zum 1. Juli 2019 um je 10 Euro erhöht – für das ers
te und zweite Kind auf jeweils 204 Euro monatlich, 
für das dritte Kind auf 210 Euro monatlich, für das 
vierte und jedes weitere Kind auf jeweils 235 Euro 
monatlich.

Der alternative steuerliche Kinderfreibetrag ist 
zum 1. Januar 2019 um 192 Euro auf 4.980 Euro er
höht worden. Das F inanzamt prüft im Rahmen der 
jährlichen Einkommensteuerveranlagung automa
tisch, ob für die Eltern die Freibeträge für Kinder 
oder das ausbezahlte Kindergeld günstiger sind.
Unterhaltsvorschuss: Der Unterhaltsvorschuss, 
mit dem der Staat Alleinerziehende und Kinder un
terstützt, wenn der andere Elternteil nicht oder un
regelmäßig Unterhalt zahlt, steigt – für Kinder bis 
fünf Jahren von 154 auf 160 Euro monatlich, für 
Kinder von sechs bis elf Jahren von 205 auf 212 
Euro monatlich und für Kinder von zwölf bis 17 
Jahren von 273 auf 282 Euro monatlich.

Einen guten Überblick über die verschiedenen 
Familienleistungen bietet das „Infotool für Fami-
lien“ des Bundesministeriums für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend: https://infotoolfamilie.
de/. Dort können Familien mit wenigen Klicks 
überprüfen, auf welche Familienleistungen sie indi
viduell voraussichtlich Anspruch haben. Konkret 
enthält es Informationen aus den Bereichen Steuer, 
Pflege, Familienleistungen oder Mutterschutz. 

Landwirtschaftliche Sozialversicherung
Hofabgabeverpflichtung in der Alterssicherung: 
Das Bundesverfassungsgericht hatte die Hofabga
beverpflichtung als Voraussetzung für den Renten
bezug in seiner bisherigen Ausgestaltung für ver
fassungswidrig erklärt. Dem ist Rechnung getragen 
worden, indem die Hofabgabeverpflichtung voll
ständig abgeschafft wurde. Altersrenten und auch 
Erwerbsminderungs sowie Hinterbliebenenrenten 
der Alterssicherung der Landwirte werden nun auch 
ohne Hofabgabe gewährt.
Beitrag zur Alterssicherung: Der Beitrag der Land
wirte steigt im Vergleich zum Vorjahr von 246 Euro 
auf 253 Euro in den alten Ländern. In den neuen 
Ländern steigt der Beitrag deutlicher von 219 Euro 
auf 234 Euro. Entsprechend verändern sich auch 
die Beitragszuschüsse (s. Tabelle 2). Grund für die 
Beitragssteigerung ist trotz des unverändert geblie
benen Beitragssatzes der Rentenversicherung der 
Anstieg des geschätzten Durchschnittsentgeltes in 
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der gesetzlichen Rentenversicherung, der zusam
men mit dem Beitragssatz der gesetzlichen Renten
versicherung Grundlage für die Ermittlung des Bei
trags zur Alterssicherung der Landwirte ist. Die 
deutliche Steigerung des Beitrags in den neuen 
Ländern liegt an der entsprechenden Annäherung 
des Durchschnittsentgelts im Beitrittsgebiet an das 
der alten Länder.
Bundesmittel zur Senkung der Unfallversicherungs-
beiträge: Im Bundeshaushalt sind 176,95 Millio
nen Euro zur Senkung der Unfallversicherungs
beiträge der zuschussberechtigten Unternehmen 
vorgesehen. Damit wird die Senkung der Unfall
versicherungsbeiträge ungefähr wie im Vorjahr bei 
 circa 35 Prozent liegen.
Beiträge zur landwirtschaftlichen Krankenkasse: 
Die Beiträge der landwirtschaftlichen Krankenkasse 
für Unternehmer und deren mitarbeitende Fami
lienangehörige mussten aufgrund des erhöhten 
 F inanzbedarfs deutlich angehoben werden. Dabei 
wurden die Beiträge in den Beitragsklassen 1 und 2 
jeweils um einen Euro, in den Beitragsklassen 3 bis 
19 um jeweils 14 Prozent sowie in der Beitragsklas
se 20 um 6,61 Euro angehoben.

Rechen- und Grenzwerte
Die Tabelle 3 enthält die wichtigsten Rechenwerte 
der allgemeinen beziehungsweise landwirtschaftli
chen Sozialversicherung, die sich turnusmäßig an
hand der Einkommensentwicklung im vergangenen 
Jahr verändert haben.

Ausblick
Folgende Vorhaben sind bereits durch die verant
wortlichen Ministerien auf den Weg gebracht wor
den oder es ist damit noch in 2019 zu rechnen:

 ▪ Die Leistungen und der Zugang zur ambulanten 
haus und fachärztlichen Versorgung für die ver
sicherten Patientinnen und Patienten sollen ver
bessert werden. 

 ▪ Es soll mehr Sicherheit in der Arzneimittelversor
gung geschaffen werden. Konkret sollen zum 
besseren Schutz der Patienten die Aufsichtsbe
hörden gestärkt und mehr Kontrollen durchge
führt werden.

 ▪ Das Thema Organspende ist bereits in die Dis
kussion gebracht worden mit dem Ziel, die Zahl 
der Organspenden zu erhöhen.

 ▪ Die Bezahlung der in der Altenpflege tätigen Per
sonen soll verbessert werden.

 ▪ Die befristeten Arbeitsverhältnisse sollen neu ge
regelt werden, um die willkürliche Befristung zu
rückdrängen.

 ▪ Die Grundsicherung soll weiterentwickelt wer
den.

 ▪ Das soziale Entschädigungsrecht soll neu geord
net und weiterentwickelt werden.

Der Autor
Jürgen Landgrebe
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, Bonn
juergen.landgrebe@bmel.bund.de
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Tabelle 2: Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte 2019 (West und Ost)

West: Einheitsbeitrag 253 €/Monat Ost: Einheitsbeitrag 234 €/Monat
Einkommens- 

klasse  
(€)

monatl.  
Zuschussbetrag 

(€)

monatl. 
Nettobeitrag 

(€)

Einkommens- 
klasse  

(€)

monatl.  
Zuschussbetrag 

(€)

monatl. 
Nettobeitrag 

(€)
bis 8.220 152 101 bis 8.220 140 94

8.221 – 8.740 142 111 8.221 – 8.740 131 103
8.741 – 9.260 132 121 8.741 – 9.260 122 112
9.261 – 9.780 121 132 9.261 – 9.780 112 122

9.781 – 10.300 111 142 9.781 – 10.300 103 131
10.301 – 10.820 101 152 10.301 – 10.820 94 140
10.821 – 11.340 91 162 10.821 – 11.340 84 150

11.341 – 11.860 81 172 11.341 – 11.860 75 159
11.861 – 12.380 71 182 11.861 – 12.380 66 168
12.381 – 12.900 61 192 12.381 – 12.900 56 178
12.901 – 13.420 51 202 12.901 – 13.420 47 187
13.421 – 13.940 40 213 13.421 – 13.940 37 197
13.941 – 14.460 30 223 13.941 – 14.460 28 206
14.461 – 14.980 20 233 14.461 – 14.980 19 215
14.981 – 15.500 10 243 14.981 – 15.500 9 225

ab 15.501 0 253 ab 15.501 0 234

Tabelle 1: Grundsicherung (Euro/Monat)

2018 2019
Regelbedarfsstufe 1 (alleinstehende und alleinerziehende Leistungsberechtigte) 416 Euro 424 Euro
Regelbedarfsstufe 2 (jeweils für zwei in einem gemeinsamen Haushalt zusammen
lebende Partner)

374 Euro 382 Euro

Regelbedarfsstufe 3 (Erwachsene, die in einer stationären Einrichtung leben) 332 Euro 339 Euro
Regelbedarfsstufe 4 (Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren) 316 Euro 322 Euro
Regelbedarfsstufe 5 (Kinder von 6 bis unter 14 Jahren) 296 Euro 302 Euro
Regelbedarfsstufe 6 (Kinder von 0 bis unter 6 Jahren) 240 Euro 245 Euro
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Tabelle 3:  Rechengrößen der allgemeinen und landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2019

West Ost
1. Allgemeine Werte
Bezugsgröße

Geringfügigkeitsgrenze
Geringverdienergrenze für Auszubildende
Midijob/Gleitzonenjob1

Sachbezugswert für 
 freie Verpflegung
 Unterkunft
 Gesamt 

 3.115 €/Monat
 37.380 €/Jahr
 450  €/Monat
 325  €/Monat
 450,01–1.300  €/Monat

 251,00 €/Monat
 231,00 €/Monat
 482,00 €/Monat

 2.870 €/Monat
 34.440 €/Jahr
 450  €/Monat
 325 €/Monat
 450,01–1.300  €/Monat

 251,00 €/Monat
 231,00 €/Monat
 482,00 €/Monat

2. Gesetzliche Rentenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze

Beitragssatz
Freiwilliger Mindestbeitrag
Aktueller Rentenwert
Durchschnittsentgelt2)

 6.700 €/Monat
 80.400 €/Jahr
 18,6 %
 83,70 €/Monat
 32,03 €/Monat
 38.901 €/Jahr

 6.150 €/Monat
 73.800 €/Jahr
 18,6 %
 83,70 €/Monat
 30,69 €/Monat
 38.901 €/Jahr

3. Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
Versicherungspflichtgrenze3)

Beitragsbemessungsgrenze

Gesetzlicher Beitragssatz KV
Beitragssatz KV aus Renten der Alterssicherung der Landwirte
Beitragssatz Pflegeversicherung
 zuzüglich Beitragszuschlag für Versicherte ohne Kind
- Erhöhter Beitragssatz Pflegeversicherung ohne Elternschaft

 5.062,50 €/Monat
 60.750 €/Jahr
 4.537,50 €/Monat
 54.450 €/Jahr
 14,6 %
 8,3 %
 3,05 %
 0,25 %
 3,3 %

 5.062,50 €/Monat
 60.750 €/Jahr
 4.537,50 €/Monat
 54.450 €/Jahr
 14,6 %
 8,3 %
 3,05 %
 0,25 %
 3,3 %

4. Arbeitslosenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze

Beitragssatz

 6.700 €/Monat
 80.400 €/Jahr
 2,5 %

 6.150 €/Monat
 73.800 €/Jahr
 2,5 %

5. Alterssicherung der Landwirte
Einkommensgrenze für Befreiung von der Versicherungspflicht4)

 
Einheitsbeitrag
Einkommensgrenze Beitragszuschuss
 Ledige
 Verheiratete
Allgemeiner Rentenwert

 400 €/Monat
 4.800 €/Jahr
 253 €/Monat

 15.500 €/Jahr
 31.000 €/Jahr
 14,79 €/Monat

 400 €/Monat
 4.800 €/Jahr
 234 €/Monat

 15.500 €/Jahr
 31.000 €/Jahr
 14,15 €/Monat

6. Landwirtschaftliche Krankenversicherung
½ Bezugsgröße (Versicherungspflicht Kleinlandwirte)
Höchstregelentgelt
Höchstkrankengeld (70 %)
pauschaliertes Kranken/Mutterschaftsgeld
MindestBeitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte/ 
AdLAntragsteller
Bagatellgrenze für Beitragserhebung aus Versorgungsbezügen

 18.690 €/Jahr
 151,25 €/Tag
 105,88 €/Tag
 18,91 €/Tag
 1.038,33 €/Monat

 155,75 €/Monat

 17.220 €/Jahr
 151,25 €/Tag
 105,88 €/Tag
 18,91 €/Tag
 1.038,33 €/Monat

 155,75 €/Monat
7. Landwirtschaftliche Unfallversicherung
durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst für landwirtschaftliche 
 Unternehmer und ihre Ehegatten

 13.060,85 €/Jahr  13.060,85 €/Jahr

1) ab 01.07.2019 2) vorläufig 3) Für Neufälle ab 2003. Für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 wegen Überschreitens der damaligen Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungs-
frei waren, ist die Versicherungspflichtgrenze identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze. 4) Für Übergangsfälle, die bereits am 31.03.2003 von der Versicherungspflicht befreit 
waren: West 5.340  €/Jahr (445  €/Monat), Ost 4.920  €/Jahr (410  €/Monat).
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